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DSGVO



Datenschutz-Grundverordnung

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679



Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr 

und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (Text von Bedeutung für den EWR)



GDPR



General Data Protection Regulation

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679





• Übersicht über die Datenschutz-Grundverordnung 

• Anwendbarkeit der DSGVO aus Sicht der Schweiz 

• Häufige Missverständnisse mit Blick auf die DSGVO 

• Möglichkeit für Diskussion / Fragen nach den Vorträgen



Was ist die DSGVO?



• 99 Artikel und 173 Erwägungen, mehr als 400'000 Zeichen! 

• vereinheitlichtes und verschärftes EU-Datenschutzrecht 

• mehrheitlich Durchsetzung von bestehenden Grundsätzen





https://dsgvo-gesetz.de/





Grundsätze im Datenschutzrecht

• Rechtmässigkeit ✔ 

• Treu und Glauben sowie Verhältnismässigkeit ✔ 

• Zweckbestimmtheit ✔ 

• Erkennbarkeit (Transparenz) ✔ 

• Datensparsamkeit ✔ 

• Richtigkeit ✔ 

• Datensicherheit ✔



«Who cares?»





DSGVO als Versuch  
der Durchsetzung  

mit zahlreichen Anreizen



Versuch der Durchsetzung mit Anreizen (I)

• Massnahmen von Aufsichtsbehörden: 

• Anweisungen, Auskunft, Hinweise, Überprüfungen, … 

• Geldbussen 

• bis zu 10 / 20 Millionen Euro, oder 

• bis zu 2 % / 4 % des weltweit erzielten Jahressatzes 

• abschreckend, verhältnismässig und wirksam



… aber …





Versuch der Durchsetzung mit Anreizen (II)

• Rechte von betroffenen Personen, unter anderem: 

• Auskunftsrecht und Recht auf Datenübertragbarkeit 

• Recht auf Löschung («Recht auf Vergessenwerden») 

• Widerspruchsrecht 

• Möglichkeit für Abmahnungen und Klagen mit Forderung 
von Genugtuung und Schadenersatz



Versuch der Durchsetzung mit Anreizen (III)

• Pflichten für Verantwortliche, unter anderem: 

• erweiterte Informationspflichten gegenüber betroffenen 
Personen 

• erweiterte Dokumentationspflichten, unter anderem: 

• technische und organisatorische Massnahmen 

• Verarbeitungsverzeichnis 

• Beweislastumkehr



Versuch der Durchsetzung mit Anreizen (IV)

• Pflichten für Verantwortliche, unter anderem: 

• Meldepflichten bei Datenschutzverletzungen 

• gegenüber Aufsichtsbehörden 

• gegenüber betroffenen Personen 

• vertragliche Verpflichtungen bezüglich Datenschutzrecht, 
insbesondere beim Outsourcing (Auftragsbearbeitung)



«Schön und gut, aber wieso 
sollten sich Schweizer um die 

DSGVO kümmern?»





Marktortprinzip



Anwendbarkeit auch auf Verantwortliche 
ausserhalb der Europäischen Union (EU)

• Verarbeitung von personenbezogenen Daten von 
betroffenen Personen in der EU, und 

• beabsichtigtes Angebot von Dienstleistungen oder 
Waren an solche Personen, auch kostenlos, oder 

• Beobachtung von Verhalten von Personen im Internet, 
soweit ihr Verhalten in der EU erfolgt (Tracking)







PS: Fürstentum Liechtenstein!

http://www.efta.int/eea-lex/32016R0679



Häufige Missverständnisse



«Die DSGVO tritt am  
25. Mai 2018 in Kraft.»



Chronologie:

• Inkrafttreten am 24. Mai 2016 

• zwei Jahre Übergangsfrist 

• Geltung am 25. Mai 2018



«Jede Bearbeitung* von 
Personendaten* benötigt eine 
ausdrückliche Einwilligung.»

* Schweizerische Begriffe, in der EU werden «Verarbeitung» und «personenbezogene Daten» verwendet



Verarbeitung ist rechtmässig, wenn mindestens eine der 
folgenden Bedingungen als Rechtfertigung vorliegt:

• Einwilligung der betroffenen Person, oder 

• Erfüllung eines Vertrages / Durchführung vorvertraglicher 
Massnahmen, oder 

• Wahrung von überwiegenden berechtigten Interessen, oder 

• Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung: Nur Recht von EU / 
EU-Mitgliedstaaten! ⚠

Vgl. auch https://steigerlegal.ch/2018/03/16/dsgvo-fake-news-einwilligung/



«Unsere AGB* gelten als 
Einwilligung.»

* https://steigerlegal.ch/2012/07/16/juristische-rechtschreibung-agb-vs-agbs/



Zahlreiche Bedingungen für gültige Einwilligung
• freiwillig, informiert und unmissverständlich 

• für einen bestimmten Zweck / bestimmte Zwecke 

• eindeutig bestätigend und nachweisbar 

• Kinder (unter 16) nur mit Einwilligung der elterlichen Gewalt 

• sofern in AGB: leicht zugängliche und verständliche Form, 
einfache und klare Sprache 

• jederzeit widerrufbar



«Wir benötigen ein Cookie-Banner»





«Die DSGVO kann  
in der Schweiz nicht  

durchgesetzt werden.»



Durchsetzung in der Schweiz
• Geldbussen von ausländischen Behörden? 🤔 

• allenfalls persönliche Haftung von Geschäftsführung usw. 😱 

• Abmahnungen / Klagen von betroffenen Personen,  
auch mit Schadenersatzforderungen und vor Ort in der EU 

• vertragliche Verpflichtungen





«Wir benötigen einen 
Datenschutz-Beauftragten.»



Beauftragter ≠ Vertreter



Datenschutz-Vertreter in der EU*

* In eigener Sache: zum Beispiel via «Datenschutzpartner» (https://datenschutzpartner.ch/)



Datenschutz-Vertreter in der EU
• zusätzliche Anlaufstelle bei sämtlichen Fragen im 

Zusammenhang mit dem EU-Datenschutzrecht: 

• für Aufsichtsbehörden 

• für betroffene Personen 

• Niederlassung in einem betroffenen EU-Mitgliedstaat





EU-Datenschutz-Vertreter via 
datenschutzpartner.ch: 20 % Rabatt  

bis am 25. Mai 2018  
mit dem Gutschein-Code «zürich»



«Die Schweiz übernimmt  
die DSGVO.»



Nein, aber …







… aber …





Einige Quellen für  
weitere Informationen



• Podcast von Rechtsanwalt Stephan Hansen-Oest (%):  
https://www.datenschutz-guru.de/tag/crashkurs-dsgvo/ 
Informationen von bitkom (%): https://tiny.cc/bitkom-dsgvo 

• Bayrische Handreichungen, unter anderem für kleine 
Unternehmen und Vereine: https://tiny.cc/bayern  

• Guide des ICO (&): https://tiny.cc/ico-gdpr, insbesondere 
«GDPR: 12 steps to take now»: https://tiny.cc/12-steps 

• Datenschutz Self Assessment Tool (DSAT): http://dsat.ch/



Mögliche Massnahmen  
in letzter Minute



Vorschlag für 7 Massnahmen in letzter Minute (I)
1. Verantwortliche Person(en) bestimmen 

2. Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten in Angriff 
nehmen – einschliesslich Überprüfung der 
Rechtmässigkeit aller Datenverarbeitungen im 
Zusammenhang mit Apps und Websites 

3. Datenschutzerklärungen sowie gegebenenfalls 
Einwilligungen für Apps und Websites anpassen / 
erstellen: Transparenz, Transparenz, Transparenz!



Vorschlag für 7 Massnahmen in letzter Minute (II)
4. Datenschutz-Vertreter ernennen und erwähnen 

5. Outsourcing (Auftragsverarbeitung) vertraglich 
absichern 

6. Allfällige Anfragen von betroffenen Personen speditiv 
behandeln 

7. Tief durchatmen … und systematische Umsetzung der 
DSGVO in Angriff nehmen sowie Entwicklungen – auch 
in der Schweiz – verfolgen



«Don't panic!»



Rechtsanwalt Martin Steiger

E-Mail martin.steiger@steigerlegal.ch
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Website https://steigerlegal.ch/
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